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Die Beurteilung von Patienten* mit psychosomatischen Syndromen stellt hohe 
 Ansprüche an den Gutachter. Die hierfür entwickelten Begutachtungsleitlinien 
 fokussieren auf positive Hinweiskriterien. Damit werden die Leitlinien der neuen 
bundesrichterlichen Rechtspraxis gerecht, welche die Formulierung von «Indi
katoren» für die Beschreibung der Gesundheitsstörungen und Beeinträchtigun
gen fordert. Entsprechend der Ständeratsdebatte vom 14. September 2017 propagie
ren die Leitlinien explizit auch die verstärkte Integration der hausärztlichen 
Beur teilung bei diesen Patienten. Insgesamt widerspiegelt sich in den vorgestellten 
 Leit linien ein sowohl juristisch wie auch medizinisch gewandeltes Verständnis 
psychosomatischer Erkrankungen.

Paradigmenwechsel beim Schweize
rischen Bundesgericht

Mit einem ebenso mutigen wie unerlässlichen Leitur
teil vom 03.06.2015 (9C_492/2014) nahm das Bundesge
richt Abstand von seiner bisherigen Praxis der Recht
sprechung zu somatoformen Schmerzstörungen [1]. 
Insbesondere wurde das Konstrukt der «willentlichen 
Überwindbarkeitsvermutung» verworfen, welches von 
2004–2015 gewissermassen als Pauschalablehnungs
argument von IVAnträgen bei dieser Art von Erkran

kungen galt [2]. Stattdessen fordert das Bundesgericht 
neu eine «einzelfallgerechte» und «ergebnisoffene» 
Beurteilung sämtlicher Erkrankungen, ungeachtet ih
rer Ätiologie. 
Als Konsequenz dieser Revision forderte das Schweize
rische Bundesgericht die zuständigen medizinischen 
Fachgesellschaften auf, zeitgemässe medizinische Leit
linien zur Begutachtung psychosomatischer Leiden 

auszuarbeiten [2]. Denn nicht zuletzt in Ermangelung 
entsprechender medizinischer Leitlinien war in der 
Schweiz zwischen 2004 und 2015 eine vorwiegend 
durch die Rechtsprechung definierte Begutachtungs
kultur dieser Erkrankungen entstanden. Diese Sach
lage war für alle beteiligten Akteure nicht zufrie
denstellend und löste fachliche Kritik und Irritation 
aus [3,4]. 
In einem Positionspapier erklärten sich die Schweize
rische Akademie für Psychosomatische und Psycho
soziale Medizin (SAPPM) und die Schweizerische Gesell
schaft zum Studium des Schmerzes (SGSS) 2016 bereit, 
entsprechende Begutachtungsleitlinien nach aktuells
ten medizinischen Erkenntnissen zu erarbeiten [5]. Das 
zwischenzeitlich von einer interdisziplinären Exper
tengruppe erarbeite Leitliniendokument liegt nun seit 
dem 01.01.2018 vor.

Leitlinien nach neuem Muster

Es bestehen in der Schweiz diverse Vorstösse, die 
 Qualitätssicherung der medizinischen Begutachtung 

* Der besseren Lesbarkeit 
wegen wird jeweils nur  
die männliche Form 
verwendet, gemeint sind 
aber immer alle 
Geschlechter.

Das gesamte 20-seitige Leitliniendokument ist online unter  

https://www.sappm.ch/ueber-uns/begutachtung/ abrufbar.

Das Bundesgericht fordert eine «einzelfall
gerechte» und «ergebnisoffene» Beurteilung 
sämtlicher Erkrankungen, ungeachtet ihrer 
Ätiologie.
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grundsätzlich zu verbessern [6]. Vorliegende Leitlinien 
sind formalversicherungsmedizinisch kongruent mit 
anderen jüngst revidierten Begutachtungsleitlinien, 
z.B. jener der Schweizerischen Rheumatologischen Ge
sellschaft und jener der Schweizerischen Gesellschaft 
für  Psychiatrie und Psychotherapie [7,8]. Inhaltlich 
schlies sen die vorliegenden Leitlinien die bisherige 
 Lücke zwi schen den beiden genannten Leitlinien hin
sichtlich des Gebiets funktioneller Körperbeschwer
den. Explizit fokussieren die Leitlinien dabei auf die 
sehr häufige Thematik «somatoformer Schmerzerkran
kungen». Was die fachliche Beurteilung von Schmerz
erkrankungen anbelangt, besteht eine sehr hohe Über
einstimmung mit den kürzlich revidierten Deutschen 
Leitlinien «Ärztliche Begutachtung von Menschen mit 
chronischen Schmerzen» [9].
Das vom Bundesgericht neu geforderte strukturierte 
Beweisverfahren gliedert sich in eine logische Abfolge 
definierter Informationseinheiten (Abb. 1). Zu jeder 
dieser Informationseinheiten bieten die Leitlinien 
massgebliche Indikatoren zur Evaluation des Einzel
falls. Die einzelnen Informationseinheiten bilden ge
meinsam eine Argumentationslinie, die schliesslich 
die gutachterliche Arbeitsunfähigkeitseinschätzung 
begründen soll. Ausdrücklich verabschiedete sich das 

Bundesgericht 2015 von einer abhakbaren Kriterien
Checkliste und fordert neu explizit eine individuali
sierte Gesamtgewichtung von Indikatoren mit dem 
übergeordneten Ziel einer konsistenten und einzelfall
gerechten Rechtsprechung [1]. 
Das Schweizerische Bundesgericht propagierte mit 
 seinem Leiturteil 2015 zu somatoformen Schmerzer
krankungen ein neuartig strukturiertes gutachterli
ches Beweisverfahren. Vorliegende Graphik (Abb. 1) 
zeigt die Umsetzung dieses Beweisverfahrens aus fach
medizinischer Sicht durch eine logische Abfolge defi
nierter Informationseinheiten; diese bilden gemein
sam eine Argumenta tionslinie, aus der sich schliesslich 
die gutachterliche Einschätzung begründet.

Abschied von einem veralteten dualis
tischen Krankheitsverständnis

Bis vor kurzem basierte die Rechtsprechung auf einem 
einseitig organzentrierten Medizinalverständnis, wel
ches als «Beweis» für ein geklagtes Symptom einen 
«objektivierbaren» strukturellen Organbefund for
derte. Bei klassischen Organkrankheiten mag diese Art 
von Objektivierungsmethode weitgehend sinnvoll 
sein. Bei psychosomatischen respektive funktionellen 

Abb. 1: Übersicht Gutachtensablauf: Das Schweizerische Bundesgericht propagierte mit seinem Leiturteil 2015 zu somatofor-

men Schmerzerkrankungen ein neuartig strukturiertes gutachterliches Beweisverfahren, welches «einzelfallgerecht» und «er-

gebnisoffen» sämtliche Krankheitsfaktoren und Beeinträchtigungen ungeachtet ihrer Ätiologie beurteilen soll. Die vorliegende 

Graphik zeigt die Umsetzung dieses Beweisverfahrens aus fachmedizinischer Sicht durch eine logische Abfolge definierter 

 Informationseinheiten; diese bilden gemeinsam eine Argumentationslinie, aus der sich schliesslich die gutachterliche Einschät-

zung begründet. 
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Krankheiten ist dieses Nachweisverfahren aber zum 
Scheitern verurteilt, da hier serologisch, zytologisch, 
histologisch oder radiologisch keine nachweisbaren 
Veränderungen vorliegen müssen. 
Gemäss einer veralteten, seit Descartes bestehenden, 
dualistischen Ausschlusslogik erforderte das «Fehlen» 
eines klassischorganischen Befundes zumindest das 
Vorhandensein einer erheblichen psychischen Stö
rung. Entsprechend wurden bei Patienten mit funktio
nellen Körperbeschwerden regelhaft psychiatrische 

Teil gut achten durchgeführt, welche zwar oft leichte bis 
mittelgradige depressive Begleiterkrankungen beschrie
ben,  indessen damit keine genügende Informa tionslage 
bezüglich der geklagten körperlichen Leistungsein
schränkungen lieferten. Das heisst, mit diesem obsole
ten dualistischen Krankheitsverständnis fielen Patien
ten mit psychosomatischen Körpersymptomstörungen 
regelhaft bei der Begutachtung zwischen Stuhl und 
Bank. 

Modernes Krankheitsverständnis und 
gutachterliche Diagnosesicherung

Mit der Zunahme stressassoziierter Gesundheitspro
bleme hat sich die Wahrnehmung von psychosoma
tischen Erkrankungen in den letzten 20 Jahren stark 
gewandelt. Auf Basis neurowissenschaftlicher und 
 psychobiologischer Erkenntnisse hat sich ein inte
gratives Krankheitsverständnis von psychosomati
schen Erkrankungen in der Medizin entwickelt [10,11]. 
Die  Pathophysiologie dieser Erkrankungen ist kom
plex und vielschichtig. Nach heutigem Wissen han 
delt es sich um körperliche Symptome, die sich im Rah
men von übergeordneten Perzeptions, Regula tions und 
Prägungsprozessen des Zentralnervensystems erklä
ren lassen. Das Störungsniveau liegt dabei 
 wesentlich in der Interaktion des Zentral nerven
systems mit peripheren Organen. Diese Interak
tion unterliegt einem neuroendokrinen, immu no
logischen und autonomen Wechselspiel, welches 
massgeblich durch das psychische Erleben beein
flusst wird [12]. 
Moderne Begutachtungsleitlinien der Psychosomati
schen Medizin müssen der Vielschichtigkeit der Patho
genese dieser Erkrankungen gerecht werden. Entspre
chend erfordert der Abschnitt Diagnosesicherung im 
Gutachtensablauf die Überprüfung von Indikatoren 

auf allen genannten Niveaus: Geprüft werden Hinweise 
veränderter Körperperzeption, vegetativer Dysregula
tion, neuropsychischer Stresssymptome, psychischer 
Symptome, veränderter Verarbeitungs und Verhal
tensmuster sowie des biographischen Prägungsprofils. 
Psychische Komorbiditäten kommen gehäuft bei psy
chosomatischen Körpersymptomstörungen vor. Diese 
sind aber weder Krankheitsvoraussetzung noch pri
märe Entstehungsursache der Körperfunktionsstö
rungen, son dern oftmals genauso Folge derselben an
haltenden psychobiographischen Stressbelastungen 
wie die Körpersymptomstörung selbst. Die Lebensge
schichte und das Verhalten der Patienten zeigen ent
sprechend regelhaft Merkmale und Muster einer un
günstigen stressbiographischen Prägung, welche die 
psychischen und psychosomatischen Beschwerden 
gleichermassen plausibilisieren [13,14].

Konsistenzprüfung  
unter Beiziehen des Hausarztes

Für die externe Konsistenzprüfung muss beurteilt wer
den, ob sich das erfasste Leiden auch mit fremd anam
nestischexternen Angaben deckt. Hierfür kommt neben 
Eindrücken aus einer allfälligen Psychotherapie oder 
aus Eingliederungsmassnahmen vor allem der haus
ärztlichen Langzeitbeobachtung eine wichtige Bedeu
tung zu. Der Hausarzt hat oftmals den umfassendsten 
und differenziertesten Einblick, inwiefern sich die be
klagten Funktions und Leistungseinschränkungen in 
den Bereichen Arbeit, Haushaltführung und sozialen Be
ziehungen / Freizeit bei längsschnittlicher Betrachtung 
analog darstellen. Eine gute hausärztliche Dokumenta
tion dieser Aspekte ist daher sehr hilfreich. Der vorlie
gende Leitfaden Psychosomatische Medizin betont die 
Wichtigkeit der Rolle des Hausarztes entsprechend der 
GutachtensDiskussion im Rahmen der Ständeratsde
batte vom 14. September 2017 [6].
Im Berufsalltag der Betroffenen führen konkret oft
mals die folgenden Aspekte zu Funktionsbeeinträch
tigungen: 

Stressassoziierte Symptomverstärkung (z.B. Schmerz
verstärkung in Bezug auf das geforderte Arbeitstempo, 
den Verantwortungsdruck und das Arbeitspensum); 
reduzierter mentaler Belastungsgrad in Bezug auf die 
Tätigkeitsanforderungen und Sicherheitsansprüche 
des Betriebs (Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnis); 

In einem Positionspapier erklärten sich  
die SAPPM und die SGSS bereit, entsprechende 
Begutachtungsleitlinien nach aktuellsten 
medizinischen Erkenntnissen zu erarbeiten

Das vom Bundesgericht neu geforderte struktu
rierte Beweisverfahren gliedert sich in eine 
logische Abfolge definierter Informationsein
heiten.
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mangelnde Möglichkeit des Pacings von Arbeitseinhei
ten bei symptombedingt reduzierter Leistungsspanne; 
Überforderung hinsichtlich Anpassungsfähigkeit und 
sozialer Partizipation bei massgeblicher psychischer 
Komorbidität. 

Ausblick

Mit seinem Leitentscheid vom 03.06.2015 korrigierte 
das Schweizerische Bundesgericht die bisherige Recht
sprechung im Bereich somatoformfunktioneller 
Schmerzerkrankungen und verwandter psychosoma
tischer Leiden [1]. Damit sollten Voraussetzungen ge
schaffen werden für eine Gutachtenspraxis, welche für 
jede Art von Erkrankung die gleichen rechtlichen Ver
hältnisse schafft. Die Implementierung der Begutach

tungsleitlinien und deren sachgemässe Anwendung 
durch die beauftragten Begutachtungsinstitutionen 
sind die nächsten erforderlichen Schritte. Die Hand
habbarkeit und Zweckmässigkeit der Leitlinien, ihre 
fachgerechte Anwendung und die Frage, inwiefern sich 
die Rechtspraxis in der Schweiz dadurch qualitativ 
 verändert, sollte im Rahmen von wissenschaftlichen 
Studien evaluiert werden [15]. Aus fachmedizinischer 
Sicht erwarten die SAPPM und die SGSS, die Vorausset
zungen für eine einzelfallgerechtere und differen
zierte  Beurteilung dieser Erkrankungen geschaffen zu 
haben. 
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Moderne Begutachtungsleitlinien der Psycho
somatischen Medizin müssen der Vielschich
tigkeit der Pathogenese dieser Erkrankungen 
gerecht werden.
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